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Abgebundene Gerüste.
Von Architekt WtlIy Mohrenberg in Breslau.
Abgebundene Gerüste oder verbundene Gerüste be

.stehen im Gegensatz zu de:1 Stangenrüstul1gcn aus ge
-schnittenem -Kantholz. Sie werden meist dann angewen
det welm die Schauseite eines zu erricbtenden Gebäudes
au; natürlichen Steinen - besonders Sandstein - her
gestellt oder doch mit solchen verblendet wird, um über
al1 Winden zum lieben und fördern der Steine aufstel1en
-zu können.

Nach   13, A.bschnitt 7 der ßreslauer Bauordnung
sind abgebundene Gcrüste nach den RegeJn, der Zimmer
kunst zu bearbeiten, zu verbinden und aÜfzusteHen 
nur bei derartigen GerÜsten ist die Aufstel1ung von
V./indcvorrichtungen zur Beförderung schwerer Lasten
2iUlässig. Auch Ist vor Aufstellung solcher Gerüste (nach
!} 1, Abschnitt 9) der Baupolizei Meldung zu erstatten
und zu gleicher Zeil (  4, Abschnitt 13) die Widerste"ds
fähigkeit gegen Winddrllck nachzuweisen, wenn die Ge
rüsthöhe mehr als 12 m beträgt.

Sonst sind auch abgebundene Gerüste für größere
Gewölbe, Untcrführun el1, BrÜcken, Kirchenbauten usw.
llcrzustellcn bei deren Bauweise man überall berück
sichtigen m lß, daß bei einer durchaus siche:en Stan 
festigkeit moglichst wenig Holz  ebraucht wird und die
-dazu verwandten Hölzer wenig; verschnitten werden.

Die Verbindun  der verschiedenen Hölzer unter
,einander ist demnach vorwiegend durch Schraubcn
bolzen und eiserne Nägel herzustellen, nicht aber durch
Dohrzapfen, die das Holz unnötig schwächen und seine
Wiederverwendung in frage stellen.

Die RÜstungen sind in sich selbst abgebundcIJ und
"benutzen nicht, wie die StptJ1genrüstungen, die neUCH
Mauern aJs Auflager der Riegel. Die abgebundenen
I(üstungen kannen daher unabhängig vom ßau vollstän
,dig fertig aufgestellt werden, die Stangengerüste da

Kegen nur immer je dem Baufortgang entsprechend, weH
sie die fortschreitende Mauer a!s Auflager benutzen
müssen.

Es ist zu beachten, daß die Tiefe der GerÜste so an
genommen werden muß, daR außer dem Raum, für die
aufzuführende Mauer noch g-cnligend Platz zum Auf
winden sämtlicher Baustoffe vorhanden bleibt.

Der Quer- und Längenverband wird durch Kreuz
strehen hergestellt, tUe mit den Säulen durch Bolzen ver
bunden werden. Bei den Querverstrebungen ist es für die
Errichtung eines Bauwerkes von großem Vorteil, "\enn
sie so angeordnet werden, daß sie mfigliclJst durch die
fcnstcr- und Türöffnungen gehen. wie es in Abb. 1 ver
anschau!icht ist. Abb. 2 zeigt dag;egen eine Rüstung für
ein schon vorhandenes Gebäude, wohei die erstere An
onJnung (wie bei Abb. 1) Schwierigkeiten bereiten wÜrtlc.

Die Stöße der Rähme sind durch fibergebolztc
Sattelhölzer zn verbinden und die Rähme an den Säulen
durch Knaggen, welchc aus starken Bohlenstücken be
stehen, zu unterstützen. Die Querhö]zer werden als
Zangen behandelt nnd sind ebenfalls durch Bolzen ZII be
festigen. Die obersten Querhölzer müssen so angeordnet
wcrden. daß sie 1.m Überstand erhalten, um den Fuß
boden des LatJisteges an der Kurbelseite der \Vinde auf
zunehmeu. Nach   17. Abschnitt 3, der Bauordnung
müsscn die förderwege und Gänge eine Breite von min
dcstens 1 m haben und müssen letztere selbst. und zwar
in ganzer Ausdehnung, mit RÜstbrettern ab edeckt wer
den (Zwischenboden) und Üffnun el1 zur Hefördernn
von Baustoffen mÜssen mindestens an zwei Seiten mit
festem Geländer versehen sein.

vVic Abb. I zeigt. werdelI auf die oberstcn Ouer
hölzer zwei Langhö!zer angebracht, di!: zlIr Aufnahme
dcr Schiencn ffir den \Vag-::n der \Vinde dienen. sowie
gleichzeitig als Rähm fijr die senkrechten Säulen, <ud
welche sie durch gegeugenagclte Brettstiicken befestigt
werden.

cl/;/;: -I dM2

I, !i
I } I; . f{ . "
r; f2I I!

< b ir--=t , ! '   ' Y " 1

/;  . : .cl' I
ili. I
'.
:1

Die Rüstung nach Abb. 2 iSt so durch
gebildet, daß sie nur aul:\erhalb des Ge
bäudes aufgesteJlt werden kann. Sie bietet
weit \veniger freien Raum zur Be\'\;egung
mit den aufzuwindenden WerkstÜcken, als
\venn sie die Ausführungsweise der Abb. 1
erhalten hätte. Die Balken werden auch hier
nicht als Zangen, sondern wie ge\ 'öhrlJicheBalken behandelt 
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Landhaus

in Oberseidorf i. Rsgb.
Architekt Herber! Strnmff in Sreslau.

(AbbHdu:Jgen alli ßidtt 163 u. 16'-iJ

In landschaftlich be\'orzugter Gegelld,
im Hintergrund das Riesengepirge mit der
Schneekoppc, im schönsten Hochwalde und
mit einem herrlichen fernblick ins Hirsch
berger Tal liegt das dargestellte Landhaus.

Eine sich über die ganze Langseite er
streckende HaUe ist dem \'\'ingfang, durch
deli man das Haus betritt, \'orgelagert.
Man gelangt weiter in eine behagliche
Diele, von der aus die beiden nach Süden
liegenden geräumigen \'V'ohnzimmer, die
Küche und der Abort 7ugimgl1dl s'nd.
Küche mit \Vohnzimmer sind durch eIne
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A1!rJclltc ycrbundcll. VOll dcr KÜche allS erreicht man
Über ciJJc-m kJcir/eIJ Nebenraul11 hinweg, der uBter dem

jiegt, die  erämnig;c SpeiselGIl11mer und
den Im !legen drei mit
Cl kern UJ1d \Vand\:;chri:i.nken
das M 1c!chcJlzjm111cr sowie das fbd. Uhcr die.sem Ge
schoß lic's"i nacl1 Si.:,icn noch ein großr.s fremdcnziJlllr1.cr.
Trockcn- lmd Spitzboden.

Der KeHcr cnthält Vorr ,ts- und Koh!enräume und,
vo]J außen cesonders zu:zänr,ljch, \VaschkÜche 1111<.1 F!ätt
stube,

Der äußere Aufbau ist als Putzban mit KalkmÖrtel
puÜ, (jraTlItsocke! und ebensolchen Pfeilern der Vor
bal1e Die Qicbe! \verden in fadl\ver!( <lUS

das Dach mit roten Bibersch\vÜnzen in r und
d\JdU >\llc5 Jioizwerk Ist braull iasiert lind

mit dem roten Dache. dem hel1en Putz und !lIanen
ein anhcnHrlndes Gesamtbild, das sich der Um
treff:icll anpaßt.
Baukosten, einschI. für Einfriedung', Be- 1Jl1dI"mt Ansch1uß an die e1ek

tei!weise ein,\;ebauter nnd
sIch bei gediegener Aus

o ==== t:t

Die Wertbereci:Jnung bebauter Grund
stücke.

Von Architekt Emil Kusche in Stallupönen.

Nach Jer EntseheicLlrIg des Preußischen Oberver
VIII. Senat vom 8. 11111 1910 -.

VIIL 17. 0.3 Ist bei FeststeJlung des Wertes eine:;:
bebauten Grundstückes, sofern es sich 1I1n sogenannte
Mietshäll<;er handelt. nur der Mktsertrag zngrunclc zn
lcgcn. Unter ..Oemülller Wert" ist der Preis ZII ver
stehen, für den das Grundstück unter gev,röhn1ichel1 Ver
hältnissen verl<aLlft \\'crden kann. Der dem Käufer zu
zLlbilligende Oberschuß, d. l. der Jährliche Verdienst
aus dem Grundstück, i')t in r<.echIllIng zu ziehen, cbenso
die Verzinsung eier' bei jedem BesitzwechseJ cntstehcn
den Kaufllnkosten. wie Stempelsteuer, die UmsatzstclIcr.
Notdriats-Oericl]tskostcn usw.

Hiernach ist mlt der sonst übJichen Art der \\'ert
berechnung- gebrochen W01"(len. Bisher steHte man fest:

1. Den ithe!len \V:ert, - d. h. man schatzte den
\Vcn des B:wJandes lind den Wert der Gebände - und
2. den realen \\lcrt, - cl. h. man errechnete d n \\fert
nach dem Mietsertrag-e, der ans eiern Grundstück erzielt
wurde -.

Von diesen beiden F:rgehnissen 11[\11111 mun das
arithmetische Iv1ittc! (den Mittelwert) llnd erhielt so elen

\\' ert des Grundstücks.
die ](jchtig-keit dieser Bcrechnung"sart jetzt

nodl zu streiteIl eriibrigt sIch, da sie nach der oben an
Entschcid!1J1.2: des Oherverwaltungsgcrichts

verloren hat.
Ich fÜr ,\.;'utachtliche Wfertberechnungen hc

h:luter GruJlC!.stücke ')chon seit Jahren eine formel, dic
dcn VorteiJ leicht verständlich zu sein und jeden
Pll!lkt der festsfellulIgcn berücksichtig-t.

Da der als Grundlage der BercdmuMt(
(Henen soll, so muß dersclben m,f (18
Ocwisscnhaftestc dabei zu beachh'l1.
I.L1ß auch ,der Mictswert die eier t:igentiim r

selbst june hat. festg stel1t \VCrdCl1, lind dieser Betrag in
dem Gesamt-Mictscrtrag entlmlien sein muß.

Aus dem Gesamt-Mietscrtrag sind nun sämtliche
Unkost'en. die das C1nmustHck erfordert, zu decken und
auch der dem Käufer zuz!1bilJJgendc Übersefmn, der Ver
clJCJ1st alls dem Eigentum.

A1s Unkosten gelten zunächst:
Die- Janfenden jährJichen Abgaben und die zur Er

haltung der Geb 1ude notwendigen Ausgaben, - z. B.
die Grul1dwert- und GebäildestelJern, die GebÜhren Hir
vorhandene Kam\JisJtion, \Vasserleitungen, Gasanlagen

die für "Reinig-ung der Treppen, der Höfe,
der und der Rauchröhre, für Abfuhr von
.Milll, Aschc, fÜr EntleertIn,\; der Abortgruben 11. a. m., 
dann die Kostcn f ;r diE' bauliche Crhaltung- der Uebäude.
(Umbauten jedoch und Verbesserungen, wie die Nenein
1 ichiurn:- von Gas- oder elektrischer Beleuchtung, das l:3c
legcn der TrcPP,en mit Linoleum oder Läufern gehören
meht zu den IJufcndcn Unl<osten. Nm wcnn vorhlndeues
Linoleum ode ' vorlnndene Länfer en ;änzuTI,2;sbedÜrftig.
sind oder erncuert werden müssen. gehören diese
Kosten zu den laufe eden Unlmsten.) Als Unkosten g-elten
auch in Städten die 1111vcrrneid1ichcn Mietausfä!le fÜr
leerstehende \Vohnungel1, - nIcht 8ber Mietausfä!le, die
durch znhlungsnni8.hjge Mieter entstanden sind, denn es
bmielt sich llicht darum, den \Vert festzuste!len, den das
(jmndsliick fÜr den jeweiligen ßesitzer hat, sondern den
Wert, den das G1'llndstück bei richtiger Verwaltung
haben soll.

Kosten, die für Erneuerung von Hypotheken ent
;standcn sind, zählen ebenfalls zu den Unkosten. Ps ist
dies ein Umstand. der meistens zu weni2: zewiirdi t wird.
/)j'e e Beträge sind oft bei zweitstelJigen Hypotheken in
Oroßsiädten. rec:lt erhebliche.

VV ircl das GrundstÜck von dritter Hand verwaltet,
so silld allel] diese Kosten ;)Is Unkosten in Rechnung zu
stellen.

Sind diese laufenden Unkosten VOll dem Besitzer
of(lnllng-smäBi  gebucht, so hat derjenige Sachver
stÜndi.r;e, we1cher mit der \\TertschätzLlJlg beauftragt ist
ieden einzelnen Postel{1 zu prüfen Imd diejenigen auszu
merzen, die unter den Begriff Umbauten, Vergrößerlln
(;-n oder Verbc:.senmgen bllcn. Alsdann sind die Un
kosten der drei letzten Jahre zn nehmen und aus deren
Gesamthöhe elcr durchsehnitt1iche Jahresbetrag festzu
setzen.

fehlt solche ßuchfIihrum;, so müssen diese Un
kosten geschätzt werden. Sie belaufcn sich im Durch
schnitt auf 20 v. H. des Mietertrages.

vVeitef"!:(ehören zu den Unkosten: Die Zinsen für e!ie
erste Hypothek. deren Höhe in ,den meisten f dlel1 fest
stehen diJrfte. Bei Neubaut n, bei denen eHe Hypotheken
noch nicht geregelt sind, kann der angenOllJl11ene Miets

nach Ort, Zeit und den Umständen mit der Zahl
9 bis vervielfältigt werden, um so die Höhe der vor
aussicJltlich %11 crbaltel1en erststelli,Kcn Hypothek, die
gewöhnlich mit 4jj  v. H. zu verzinsen ist, zu ermitteln.

Der Gesamtbetrag- dcr U11kosten Ul]d die jährlichen
Zinsen fÜr die erste HYDothek werden nun zuerst von
dem gefundencn Mietsertrage abgezoger..

Zum Beispiel: Der Mietsertrag betrage 13000 alL.
Dann sind die Unkostcn zu schätzen auf 13 000 X 20 v. Ji.
= 2600 dlt. Dic erste Hypothek wird voraussichtJich in
l1.cr !iöhe von 13000 X 11 = 143000 dlt Zll erhallen sein.
Die diese J. Hypothek betmgen alsdann
143 Don v. !i. = 64.35 dll. Unkosten 1I11d !iypo
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thekenzinsen zusammen ergeben 2600 -7- 64.15 = 9035 dlt.
Dies vom Mietsertrag-e abgerechnet, verbleiben noch
13000 - 9035 = 3965 df.

Von diesem ßetrJge sind nun zu decken:
L Die Zinsen tar die weiteren .Hypotheken und für die

Anzahlung, die gewöhnlich 5 v. t1. Zinsen erfordern
bzw. mit 5 v. H. ;n Ansatz gebracht werden kÖnnen.
.:3etzt man für den Wert de.>; Grundstiickes -= \'1, so

eri{iht sich hierfür:
(W weniger der 1. Hypothek) X 5. v. cl. =

(W -- - 14300) X 5 v. H.
2. DIe Zinsen (zu 5 v. H.) fÜr den Betrag der Kauf

unkosten, die mit .3 v. H. des Wertes in !(echmmg ge
stent werden können. Sie betragen also:

W X 3 v. H. X 5 v. H.
und

3. der dem Käufer zuzubilligende Oberschuß mit
W, Xlv. Ji.

Auf Gruml dieser feststeJ1ung-en ergibt sich folgendeGleichung: .
(W - I. Hypothek) X 5 v. H_ + W X 3 v. H. X 5 v. H.

+ W. 1 v. H.   3965 df.

oder (W-Hyp.). 5 _\V.J 5  = 3965100 + IOD 100 + 100

{ 5 W - 5 Hyp. -;- 0,15 W + W = IOD . 396516,15 W = 100 - 3965 + 5 Hyp. f1.23 W = 20 - 3965 + Hyp.
a lso. W _ 20. 3965 + Hyp.. . . 1,23

Demnach für den Betrag der ersten Hypothek von
143 000 off

w = 20 3965 -;- 143000 = rund 181 000 .Jt.
1,23

DJS wäre der \Vert, wem] sich die Gebände in
gutem Zustande befinden. 1st dies nicht der fall, so sind
die Kosten für die ordnungsmäßig-e Herstellung in Abzux
zu bringen.

liandelt es sich um Grundstücke, die nicht voll be
baut sind, d. h. die nach der gÜltigen Ranordnnng noch
mit Gebäuden besetzt werden könncn. so ist die Grund
fläche dieser Gebäude festzusteHen und die dazu nötige
Urö!Je der Baustelle.

Der iihrigb!eibendc Grund und Boden ist iür sieb zu
bewerten.

Die bier zur Allsrechnung gekommenc formel 1Iat
naturgemäß nur GÜltigkeit, wenn die Ansätze fÜr die
Zinscn der erstcH tlypo::hek mit 4 1 /! v. H. sowie der dcm
Kaufer zugebilligte Oberschuß von 1 v. H. des Clebiiude
wertes den Tatsachen entspricht. Stellen sich diese An
sätze anders, so sind selbstverständlich die entsprechen
uen W-erte rlchtj  zu steHen. Die forme] selbst wird
aber dadurch nicht' beriihrt.

Sowohl bei den Gerichten als auch bei den Steucr
Behörden shid rue;.Jü Gutachten nach dieser Aufstellung
stets anerkannt \vorden, und so kann ich deren Verwen
dung mit gutem Gewissen bestens empfehlen.o t:t

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Elastischer und feuersicherer BerlachungsstoH. Dach
pappe ist bekanntlich beschJaKnahrnt und außerdem auch
selbst für Kriegsbauzwecke, für die sie ja freigegeben
wird, sehr knapp. Es ist nun gciungelJ, einen vollwertigen
Ers:Jtzstoff. zu schaUen, der die Eigenschuften der Dach
pappe mit einer viel größeren EJastizität. als solche der
Dachpappe eigen ist, verbindet und al! f' dem auch
größere Feuersicherheit bietet. Papiergewebe, wie es
in nCLJester Zeit Verwendung zur IicrstcHung vonPap[er
säcken u. dgi. findet, wird durch ein Gemisch VOfl 15 bis
20 Teilen :Lellu!ose, 50-60 Teilen' Wasser und 25-:)f)
Teilen \Vlasserglas gezogen. Jede Seite' des durch
zogenen Gewebes \1 r ird nun mit einer Pappschicht be
deckt  nd, in Tafeln zerschnitten, gcprcßt. Nach erfo!gter
Pressung- und völligen Trocknung Überzieht man di
Tafeln mit einem Gudronanstrich, dem man mt! 90 TeJle
10 Teile [nfusoricnerde zugemischt hat.

Plattenbelag auf Drahtgewcbebeton. In den Vor
räumen eines fabrik gebäudes waren die \\fände mit
Wandplatten verkleidet, und zwar hatte man, 11m bei den
in der Fabrik zu gc\Värti!l:cnden Erschütterunge!l ein
sicheres Haften zu g:ewährlcisten, die 'vVände mit Beton
auf Drahtgewebe verk1eidet und die- Platten engIl1gi.K in
den Beton eingedrÜckt. Nach etwa 8 'Wochen traten
I-(isse in den Platten auf. die den ßelag VOn oben bis
unten durchzogen. Die Ursache dieser ull:tngenehmen
Erscheimmg ist in der starren Verbindung der Platten
n it dem Drahtgewebebeton zu suchen. Durch die \V:ittc
rungseinfliisse ist das Drahtgewebe wechselnden
Spannungen ausgesetzt, die naturgemäß der Ptattenbelag
nicht mitmachen kanu. Da die Platten außerdem eng
fugig in den Drahtgewebebeton eingedrückt waren,
mußten die SpannußJ; ;en ein Zerrciß(,:J1 des Belages herbci
führen. In solchen tä!len, besonders bei der Verwendung
von Beton auf Drahtgewebe,' das den Vorzug eines
sicheren 'tfaftens der Platten hat, mÜssen letztere mIt
größeren fugen versetzt wcrden. Auch darf das Ein
drÜcken der Platten nicht in die auf dem Drahtgewebe
aufsitzcnde ßetonschicht erfolgcn, sondern es muß eine
aus Traßzementbeton hergestellte elastische Mittel
schicht gebildet werden. die zur Auinahme des Platten
belags dient. Der Traßzementbcwll ist niJchgiebiger als
reiner Zementbetol1 LJnd dadurch wird der Einfluß der in
Drahtgewebe' auftretenden Spannungen aufgehoben. so
daU ein peiBen der Platten ausgeschlossen erscheint. 1 .

Behördliches, Parlamentarisches usw',
l"1inister ene Anforderungen an kirchlidic ünd Schul

hansneubauten. Der Minister der geistlichen lind Un
tcrrichtsangeJcgenhciten hat in cilJCm Erlaß an den
Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen besonder.;;
Richtlinien- für die Regelung des Verfahrens beim
\Viederallfban der durch den Russeneinfall zerstörten
kirchlichen und Schulgebäude gegeben und als erhuh!e
bauljche Anfordenmgen solche der Gesundheit Imd Sitt
iichkeit bezeichnet. Inwieweit auch Anfordenmgen Ller
Schulhygieoe dazu zu rechnen sind, bleIbt spiftcrer An
ordnung vorbehalten. Aui eine vorhanden ,e;ewcseHe be
sonders reiche Ansstattung ist biHig: Wicksicht zu
nehmen. Bei der Vorbereitung der W;ieder,dtfbauten ist
dem zuständj en Bal1beratun samt (BezirksarchitekÜ
Gelcgenheit ZIl ::eben,  eine \VÜnsche wegen Wahl des
BalIpJat es, BauIlöhe und sonstiger, die heimische Bau
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\\'ci c bcrithrcndcll fragen geltend zu machen. Die Vor
entwÜrfe sind, bevor der Auftrag zu iiH r ausführ!icllcn
Bearbeitung ertei!t wird, dem Hauptbauberatungsamt In

Z11r Kenntnisnahme vorzulegen. Die Ent
der Ba1-l\verke sind in aUen Abmessungen ollne

irgelldwc!che Rau111verschwendung aufzustellen. Bei der
äl1Beren Erscheinung wie in der inneren Ausstattung ist
jeder überflüssige Aufwand an Architektur- und
Schmuckformcil zu vermeiden. Es sind auch Vor
schriften der Erlasse iiber den Bau und die Einrichtung
ländlicher Volksschulhäuser innezuhalten. Besondere An
lagen, soweit sie nicht vorgesehen sind (ßransebäder,
besondere Schii!erflure), dürfen ohne Genehmigung des
Ministers nicht ausgefÜhrt werden. Eine Vorlage der
BauentwÜrfe beim Minister ist nur erforderlich, wenn
von den obigen Vorschriften abgewichen w'erdcIl soll,
oder '(1r(.; staatlicllcl1 Ll'istungen den Betrag von
50000 im f:mzelfaHe überschreiten, P.

Rechtswesen.

sk. Der Provisionsanspruch des Architektcnmäklers.
Im Mittelpunkt eines heute vor dem Reichsgericht ent
schIedenen Zivilprozesses steht der Umbau des Hotels
Be!levue in Coblenz im Jahre 1911. Der Architekt M.-E.
hatte mit CI11e!11 Agent Ii. ein Übereinkommen getroffen,
daß dieser ihm Gelegenheiten zu Neu- bzw. Umbauten
versc11affen lInd dafü'r 10 v. tl. ues Architeklenho, orars
erhalten sollte. Dies war auch hinsichtlich des Unlbaues
des Bellevue-Mote!s verabredet. Nach Vo1\endlll1g des
Umbaues an welchem sicb M.-c. mit eigenen I\1itteln
und dadu'rch, daB er einc Akiiengescllschaft zusaT1lmen
brachte, beteiJi.i2;te, verweigerte M.-c. die Zahlung- der
10000 cifl betrag;enden Provision. Das Landgericht CÖln
verurteilte :ZJlf Zah!ung, das OoerJandesgcricht Cöln
WJes die BernfllI1.L\ des beklagten Architekten zurÜck und
zwar mit fo!gender Begründung:

Es kann dahingestellt bleiben,- ob ein solches Ver
sprechen gegeben worden ist, denn es muß als erwiesen
anl?;esehen werden, daß ein a!!g'emciner Bn.lUcb besteht.
wc..nach der Makler von dem Architekten. dcm er eine
Baugelegenheit lllhihrt, Provision in  lieser Höhe erhält,
so daß die Zusage hinsichtlich des Iiotc1s Bellevue sich
nur a!s AusHuB dieses Brauches darstellen wÜrde. Das
erkeHnende Ger'icht hat Gutachten von zwei Sachver
ständigen eingeholt. Aus dem tles ersten Sachverstän
dLg;en ergIbt sich, es sei ihm nicht bekanp,t, daR der Oe
brauch wonach der Architekt dem Makler 10 V. H. zu
zah1cn 'habe, sich nur auf fäHe beschränke, in welchen
der Architekt a!s solcher in Täti keit tritt, die Bau
leitung übernimmt usw., daß er sich aber nicht auf die
jenigen iJälle beziehe, in denen der Architekt sich bei
dem Unternehmen selbst finanziell beteilige. Mangels
einer andcrweiten Vereinbaruni!: gelte als feststehend,
daR die P.rovisionszahlung in bei den fällen ganz a!1gc
me n sei. Dieser Sachverständige bezeugt a1so dus Be
stehen des fraglichen Branchs und d,,!für spricht a1lch
das Zeugnis des zweiten Sachverständigen, der selbst
stets 10 \'. H. Provision z hlt. Dieser verneint auch be
stimmt, daR die Provisionsza\Jlung entfalle. wenn eier
Architekt bei eIer Ausführul1g- des Baues, wie es vor
Hegencl dcr fan ist, finanziell beteiligt falls nicht
ttwas anderes vereinbart ist. Der Senat kein ßc
d(;!1kcn. sich diesen Gutachten anzuschließen. Es ist ab

wenn der ßeklagte meint, das erste Gutachtcn
wertlos, da es mit den Worten beginne, es sei dern

Gutachter "ullL1l'lwIlJlt. Man kann daraus nicht
schließen. daR eier nntachter keine Sachkenntnis auf
dem Gebiete des B:lll\vcsens habe. Er ist dem Gericht
als unbedingt zlIvcr]£issip:cr, $achkundiger Gntachter von
Ruf bekannt; die erforderliche Erfahrung kann er' auf
mancherlei Wegen ge\VonJICiI haben. Daß er sie nicht
besessen hätte. ist aus nichts zu schließen. Daß der frag
liche Brauch a11ch bei finanzieller BeteiHgung gilt, ent
spricht auch der Natur der Sache., da nicht einzusehen
jst, warum Cl' in diesem falle allsg-cschlossen sein sollte.
Daß der Auftrag zum Umbau des Hotels dem Beklagten
vom Kläger zugeführt worden ist. kann keinem Zweifel
unterliegen. Aus allen diesen Gründen ist der Ansprucb
des Klägers dem Grunde nach gerechtfertigt.

Der Beklagte .legte gegen diese Entscheid.png Re
vision heim Reichsgericht ein; sie wurde he'lHe vom
III. Zivi!senat des höchsten Gerichtshofes als unbegrÜn
'dei zurüd:gewiesen. (Urteil des Reichsgerichts vom
17. Oktober 1916, ,Aktenzeichen III. 164116. - Nach
druck verboten.)

Verschiedenes.

Der Stand der KlcinsiedclunJ;?;stätigkE:'1t in Preußen.
\Vie wir erfahrcn, hat die Kleimiedelungsbewegung in
Preußen während der Kriegsjahre  al1Z erstaunliche fOli
schritte gemacht. Die Zahl der gegenwärtig tatsächlich
vorhandenen oder in Iierstellung begriffenen und durch
Gesellschaftsgründungen im Aufbau verbürgten Klein
siedelungen, Kriegerbeimstätten und Siedelungsstätten fÜr
Kriegsverletzte lind Kriegerwitwen hat bereits die 6000
überschritten. In hervorrag-ender V/eise ist an dieser
Spielart der inneren Kolonisation in Preußen die Preußi
sche Ansiede!ullgskommission, deren Tochterunternch
rnen in den einzelnen Provinzen den Boden für die GrÜn
dungen ebnete, beteiligL Die Nachfrage nach K!einsiede
hmgen in Preußen ist im allgemeinen verhältnismäßig

! sehr rege. Die in frage kommenden Ansiedelungsstellell
hestehcll durchweg al S einem f:in- oder Zweifamilien
haus, einem V/irtscnaitshäuschen und dazu f!:ehörigen
2 pis 10 Morg-en Acker- und Gemüseland. Besonders
nach dem Kriege dürfte ein sehr starkes Aufb!iihcn der
KleintierZllcht durch diese Kleinsiedelungen zu erwartcnsein. Sr.

Vorarbeit zur Über al1gswirtschait im Ba(u ;ewerbe,
Zu den Gewerkschaften, die an der Bewilligung aller
fragen der Übergan swirtschaft tatkräftig mitzuwirken
beabsichtigcn, g-chören vor a\1eu Dingen diejenigen de
ßau9;cwerbes. Zu diesem Zweckc haben sich 16 Ver
bÜnde der a111 Bnugcwcrbe interessierten Arbeiter mit
ein'Jr Eingabe an das ReichswirtschaftsJl11t gewandt,
die eine Anzahl von Vorschlä cl1 fÜr die Übergangswirt
schaft el1thält. Diese Ein):."abe hegt 11. a. auch den .Wunsch,
der Rcichszcntra1c für Über an,e;swirtschaft eine beson
dere Abteilung für das Baugewerbe anzugliedcrn, in der
neben Arbeitgebem und Vertretern der Baustoffgewerbe
sowie der öffent!ic11en Arbf'itcrvertreter Aufnahme1änden. I
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